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Allgemeinverfügung des Landkreises Unterallgäu
über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif;

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007)

Der Landkreis Unterallgäu erlässt folgende

A l  l  g  e m  e i  n v  e r  f  ü g  u n  g  :

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071)
des Landkreises Unterallgäu

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 erfolgreich eingeführte „Deutschlandticket“
als digitales und deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über
das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen
mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen Baustein für einen
attraktiven ÖPNV dar.
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligen-
dienstleistende (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungsgruppen ein attrak-
tives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem regulären
Deutschlandticket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getra-
gen.

Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets
einschließlich des Ermäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des allgemeinen ÖPNV
nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder
allgemeiner Vorschriften zu regeln.

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1.
Januar 2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der Landkreis Un-
terallgäu eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Unterallgäu tätigen Verkehrsunter-
nehmen des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Aus-
gleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2024. Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zustän-
digkeitsgebiet des Landkreises Unterallgäu umgesetzt.

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007
über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr.
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EU-
ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22).
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1. Rechtsgrundlagen
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 2 und Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung) sowie Artikel 3
Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Land-
kreis Unterallgäu die nachfolgende allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandtickets als
Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit der Beförderung von
Fahrgästen mit einem Deutschlandticket für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 2024.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung
2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 2.4)

öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflichtet, wäh-
rend der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Ziffer 8) das Deutschlandticket im Sinne des
§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vorschrift entsprechend
Ziffer 2.2 anzuerkennen (im Folgenden „Tarifanerkennung“ bzw. „Tarifanerkennungspflicht“).

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit ei-
nem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingungen ge-
mäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils gültigen Fassung (https://infopor-
tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten ent-
stehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht
zum Vertrieb; soweit vorhanden (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Ziffer 3.1) gelten diesbe-
züglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwi-
schen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. Die Verkehrsunterneh-
men sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt und
verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket
(vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnah-
men aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils geltenden
Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. Entsprechend
sind die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollum-
fänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießenden Einnahmen
abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein Nachteil-
sausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnahmewert 2024 überstei-
gende Betrag entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzulegen-
den Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Mo-
dellansatz und der Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunterneh-
men sind zudem verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung er-
forderlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei ent-
sprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie
haben in dem möglichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung
des Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den
bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz entsprechender Kon-
trollgeräte zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutsch-
landtickets sind einzuhalten.
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2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Ziffer 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von Stu-
dierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermäßigten
Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hin-
blick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und verpflichtet, bei der bun-
desweiten Einnahmenaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei der bundes-
weiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende
Ermäßigung in Bayern anzusetzen.

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das gesamte Ge-
biet, für das der Landkreis Unterallgäu, unter Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur
Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behörden, die Befugnis als zu-
ständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den
allgemeinen ÖPNV innehat.

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von Umsetzungsvereinba-
rungen
3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr

auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche Ver-
kehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich
etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Regelungen dieser allge-
meinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der
jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht zur Anerkennung des
Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließlich der
hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung
der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen so-
wie der erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen
Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vor-
schrift.

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können zur
Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarungen zwi-
schen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Unterallgäu abgeschlossen wer-
den. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Abwicklung der Ausgleichs-
leistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt wer-
den. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine eigenständige Tarifanerkennungspflichten o-
der Ausgleichsansprüche.

4. Ausgleichsleistungen
4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Aus-

gleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehenden fi-
nanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung
der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets („Mit-Fall“) und der Situation mit Anwen-
dung der bis dahin geltenden Tarife („Ohne-Fall“) unter Berücksichtigung sämtlicher hiermit je-
weils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfol-
genden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im Rahmen des jeweils zugrunde
liegenden öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach diesen
Grundsätzen zu regeln.

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.6
der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024.
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Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den Monaten Januar
2019 bis April 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahms-
weise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte
aus den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müs-
sen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket
und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung der
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu der Veränderung der Betriebsleistungen
für die Monate Januar 2024 bis April 2024 gegenüber dem Referenzzeitraum des Kalenderjahres
2019 nach Nr. 5.4.1.1 Satz 8 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 erfolgt nicht, soweit
bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsveränderung durch die Nutzung von
entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder Prognosedaten be-
reits berücksichtigt ist.

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket; dieses ist im ers-
ten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre Deutschlandti-
cket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzli-
chen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.7 erforderlich.

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gelten die Ziffern 5.4.1 bis 5.4.8
der Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahver-
kehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln
vom 20. März 2023 (Muster-Richtlinien 2023) in der Anlage 3 für das Jahr 2023; für die folgenden
Jahre gelten diese Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinie Deutschland-
ticket 2023 sowie ggf. weitergehender Vorgaben insbesondere des Bundes, des Freistaates Bay-
ern oder der EU-Kommission für das jeweilige Jahr entsprechend.

Für vollständig neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte des Jahres
2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung
von Ist-Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind va-
lidierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim Nach-
weisverfahren validiert werden.

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 gewährten Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfungen
im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entsprechende
Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich:

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. Der Ausgleich nach § 45a
PBefG wird durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen erhalten
für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit bis spätestens zum 30. Septem-
ber 2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach
dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit
zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnt, erhalten sie diese
Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033.

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung am
1. Januar 2024 auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei ent-
sprechender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung nach Satz 1 ergibt. Der Aus-
gleichsanspruch des Unternehmers endet mit Ablauf der Liniengenehmigungen. Der Aus-
gleich wird bei Änderungen des Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum
Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge
sind gesondert auszuweisen. Näheres hierzu regelt Nr. 5.5.3..



- 278 -

KABl. Nr. 51/2023

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG ge-
währten Beträge wird dabei pauschaliert auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr
2019 ermittelt und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. Auf Basis einer ersten Prognose ei-
ner linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen aus
dem Jahr 2019 beantragt der Auftragnehmer über das DTBY-Portal bei dem Auftraggeber
bis zum 1. März 2024 eine Vorauszahlung von 50 Prozent der Ausgleichsleistungen für das
Jahr 2024. Diese Zuordnung erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 beschriebenen Verfah-
ren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die Berechnung der linien- bzw. linienbündelschar-
fen Zuordnung der § 45a PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch den Auftragneh-
mer und beantragt auf dieser Grundlage die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.

Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder neuer Verkehre im Zeitraum von
2020 bis 2022 beantragt der Auftragnehmer die Vorauszahlungen auf Grundlage der im
Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshöhe. Hierfür stellt der Auftragnehmer dem Auftragge-
ber eine valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur Verfügung. Der Auf-
traggeber prüft diese Berechnung zusammen mit der zuständigen Regierung, insbesondere
unter Rückgriff auf die Zahl der Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler.

Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue Verkehre in den Jahren 2023
oder 2024 bildet eine valide und nachvollziehbare, vom Aufgabenträger und der Regierung
geprüfte und bestätigte Berechnung des Unternehmens die Grundlage des Ausgleichs.
Diese greift insbesondere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Be-
standssicherung zurück.

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche Veränderungen
des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistungen wertan-
teilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen einzelner
Liniengenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.

Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vorschrift.

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erforderli-
chenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allgemei-
nen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.3.4 finden entsprechend Anwen-
dung.

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies
gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. Dies
gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen des Landkreises Unterallgäu oder Dritter, die für das Verkehrsunterneh-
men Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, ins-
besondere bei Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicher-
zustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt wer-
den. Hierzu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistun-
gen im Rahmen der Nachweisführung (dazu Ziffer 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar
darzustellen.

4.1.3 Der Landkreis Unterallgäu kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsrege-
lungen treffen.

4.1.4 Die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets
ergibt sich aus der Differenz zwischen den nach Nr. 5.4.1.2 Satz 1 der Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen Fahr-
geldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets.
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4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen bleiben unberührt.

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt auf den
finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 in Ver-
bindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht aus dieser allgemeinen Vor-
schrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller
(positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im Geltungsbe-
reich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermittlung
des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf die Kosten
und Einnahmen vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Ge-
genüberstellung der Differenz des „Mit-Falls“ und des „Ohne-Falls“ entsprechend Ziffer 4.1.
Weitergehende Auswirkungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, soweit
diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen auf die Kosten (Ausgaben) richten
sich ebenfalls nach Ziffer 4.1.

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden bei gemein-
wirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags
umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Trennungsrechnung
gemäß Ziffer 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Ziffer 7 des Anhangs der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Überkompensation
gilt Ziffer 4.3.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags zu gewährleisten.

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet
- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Ziffer 5 des Anhangs der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Ziffer 6 des Anhangs der Verordnung

(EG) Nr. 1370/2007 gilt Ziffer 4.3.4.

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Ziffer 6 des An-
hangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die Überkompen-
sationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen
Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; sie ist be-
grenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5,0 Prozent vom Umsatz für die
zugrundeliegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Das Verkehrsunternehmen stellt die für
die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung
und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. Bei der Ermitt-
lung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur
maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffentlichen Dienstleistungs-
auftrag ergibt. Bei Bedarf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall getroffen wer-
den. Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen sind entsprechend Ziffer
4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen
müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Unterallgäu oder dessen Beauftragten zu-
gänglich gemacht werden (vgl. Ziffer 5.8).
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Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindivi-
duelle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der
Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschland-
ticket entsprechend Ziffer 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und
eigenwirtschaftlichen Verkehren jeweils bis zum 31. Januar des zweiten auf das abzurech-
nende Jahr folgenden Kalenderjahres vorzulegen.
Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maß-
gabe dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die
Richtigkeit dieser Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer zu bestätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser
allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise ge-
samthaft hierfür erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation
festgestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur
Vermeidung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkom-
pensation zurückzuzahlen.

5. Darlegungs- und Nachweispflichten
5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in dieser all-

gemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewährung der Aus-
gleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vorschrift
erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormonat
alle selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets
einschließlich der Verkäufe des ermäßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte
Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket
2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien
Deutschlandticket 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden
verpflichtet, die vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Muster-
Richtlinien Deutschlandticket 2024 an die in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket
2024 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Feb-
ruar 2024 zu melden. Die Meldung muss den von technischen Voraussetzungen entsprechen, die
von der in Nr. 6.3 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 benannten Clearingstelle vorge-
geben werden. (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Der Landkreis Unterallgäu
erhält eine Abschrift der Meldung.

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Unterallgäu beim Freistaat Bayern am 30. September 2024
sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. August 2024 vorzulegen:
- Berechnungen bzw. eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen ent-

sprechen den im DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode;
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den im DTBY Por-

tal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie weitere begründete
Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorganisation nicht zur Verfügung
gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen entsprechende Prognosen und begründende
Daten selbst vorzulegen;
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- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY Portal zur
Verfügung gestellten Unterlagen und der Berechnungsmethode. Diese sind getrennt auszu-
weisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen solidari-
schen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sol-
len diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden;

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entsprechend den im
DTBY Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und
Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den einzelnen
solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo mög-
lich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt werden.

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2025 die
nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise:
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt auszuwei-

sen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligen-
dienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidari-
schen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen;
Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechtigungen offenzulegen

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die nachfolgend aufgeführten Daten und Nach-
weise. Auf Anforderung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen. So-
weit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der
jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2026 noch nicht vor-
liegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht
älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum
Nachreichen von Testaten nicht statt.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar bis April 2019 sind die nachfolgenden Daten und
Nachweise vorzulegen:
- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-

gangstarife, landesweite Tarife, Haustarif), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist;
- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise

und Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des
Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum
Januar 2019 bis April 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen der Mo-
nate Januar bis April 2019 und die Einnahmenaufteilung sowohl für die hochgerechne-
ten als auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind auch betrags-
mäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen.

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2024 bis April 2024
hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:
- für die im Referenzzeitraum (Ziffer 5.5.1) bestehenden Kartenarten und Preisstufen die

jeweilige Höhe des Tarifs;
- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen lassen oder

es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote handelt, die mittels der aus der Be-
rechnung nach Ziffer 5.5.1.1 Satz 1 der Muster-Richtlinien Deutschland 2024 abgeleite-
ten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpassung hochgerechneten Höhe des jewei-
ligen rechnerischen Tarifs;

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 2023 und im Januar 2025;
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- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern für
den Zeitraum Januar 2024 bis April 2024 und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des
Kalenderjahres 2019.

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf den Zeit-
raum von Januar 2024 bis April 2024 vorzulegen:
- die ermittelten, anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar

2024 bis April 2024;
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt aus-

zuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustel-
len;

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung; auf An-
forderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der Ein-
nahmenaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder aner-
kennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen;

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie zur Einnahmenaufteilung bei
Gemeinschaftstarifen einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen
Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Verkehr maßgeblichen Zustän-
digkeitsgebiet für die Monate Januar 2024 bis April 2024; sollte der Nachweis nicht frist-
gerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes
über die Einnahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall schnellst-
möglich nachzureichen;

- soweit Nr. 5.4.1.1 Satz 6 der Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (Tarifdeckel) An-
wendung findet, ist eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnah-
men vorzulegen;

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind getrennt aus-
zuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Frei-
willigendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den ein-
zelnen solidarischen Semestertickets und ohne Semesterticket darzustellen;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschlandtickets
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese nach Maßgabe der Muster-Richtlinien
Deutschland 2024 ausgeglichen werden;

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerkennung des Ermäßigungstickets
entstandenen (Mehr-)Kosten, soweit diese ausgeglichen werden;

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich der Ausgleichszahlungen auf
Grundlage der §§ 228 ff. SGB IX;

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschrif-
ten;

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Verkehrsunternehmen in Bezug
auf Vertriebsprovisionen, die sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die
Monate Januar 2024 bis April 2024 ergeben;

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die betragsmäßigen Erlösminderungen
aus Vertriebsprovisionen bzw. Einsparungen von Vertriebsprovisionen.

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf die ge-
samte Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags bzw. die gesamte Laufzeit der ei-
nem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegenden Liniengenehmigungen vorzulegen:
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- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen verkauften Tarife und
Tickets (kassentechnische Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten und
allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen
jeweils für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet;

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunternehmen erzielten Fahrgelder-
löse differenziert nach Kalendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-
schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, die das Ver-
kehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstari-
fen, vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen Ansprüche des Ver-
kehrsunternehmens nach Maßgabe der Einnahmenaufteilungen;

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je Personenkilometer und Tarifs-
orte) und Verkehrsleistung (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personen-
kilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen Einnahmenaufteilung zu
Grunde gelegt werden;

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Minderein-
nahmen) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den
tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutschlandtickets und den hierfür
gewährten Ausgleichsleistungen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter
Ausgleich ausgeschlossen ist;

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Ziffer 4.3.4 einschließlich
Bestätigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten An-
forderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten;

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgelegten Daten.

5.6 Der Landkreis Unterallgäu kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben und
Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Muster-Richtli-
nien Deutschland 2024 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie Anforderungen
der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die unter Ziffern
5.2 bis 5.5 genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nach-
weise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils abzurechnende
Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zu-
rückzuzahlen.

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter Beach-
tung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in
der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darlegungs- und Nachweisführung ge-
troffen werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkretisierungen zu den im
Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden.

5.8 Der Landkreis Unterallgäu kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder ähnliches
selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen
lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die
hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personen-
bezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. Sofern die jeweils
geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden
diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende Vereinbarungen zwischen
Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Unterallgäu getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die
Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unterlagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fris-
ten.
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6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen
6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Umsetzungsver-

einbarung nichts Abweichendes geregelt ist, gewährt die zuständige Behörde dem Verkehrsun-
ternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gem. Ziffer 6.22

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine
erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Aus-
gleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 29. Februar 2024 über
das DTBY Portal zu stellen. Der Betreiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verant-
wortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der
Leistungen erforderlich ist.

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gewährt der Landkreis Unterall-
gäu Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßi-
gungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets
folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. Hierzu
ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe
der Abschlagszahlung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Ver-
kehrsunternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Be-
treiber des Online-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift
erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach Ziffer 6.1 und 6.3. Die endgültige Er-
mittlung der Ausgleichsleistungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum Um-
gang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsun-
gen.

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
7.1 Der Landkreis Unterallgäu ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten

Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Ausgleichsleistungen
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage
des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen mit
den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts
nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. Die Erfüllung der Veröffent-
lichungspflicht ist bezogen auf diese allgemeine Vorschrift auf die Verkehrsverbund Mittelschwa-
ben GmbH (Verbundgesellschaft) übertragen. Die Veröffentlichung des Gesamtberichts erfolgt im
Internetauftritt der Verbundgesellschaft (www.vvm-online.de).

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit dieser allge-
meinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert wer-
den. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt
wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhaltung der von ihnen ge-
machten Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten
8.1 Diese allgemeine Vorschrift gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises

Unterallgäu als bekanntgegeben. Die Verpflichtung nach den Ziffern 2.1, 2.2 und 2.3 tritt zum 01.
Januar 2024 in Kraft.
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8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 30. April 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens
über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024 wird auch nach dem Außerkraft-
treten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende geführt (insbe-
sondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durchfüh-
rung der Schlussabrechnung durch den Landkreis Unterallgäu). Sie kann durch allgemeine Vor-
schrift verlängert, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden. Der Landkreis Unterallgäu wird
rechtzeitig in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern und den Verkehrsunternehmen über eine
Nachfolgeregelung dieser Allgemeinverfügung beraten bzw. die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um auch nach dem 30. April 2024 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung durch
die Verkehrsunternehmen sicherzustellen, solange das Deutschlandticket bundesweit anerkannt
werden soll.

8.3 Der Landkreis Unterallgäu kann diese allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur
Anerkennung des Deutschlandtickets außer Kraft setzen, insbesondere wenn der Bund oder der
Freistaat Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets mehr sicherstellen,
um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu
befriedigen. Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsanspruch mit Wir-
kung für die Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten.

Anlagen

Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistenden (Ermäßigungsticket)

Anlage 2: Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personen-
nahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und
Landesmitteln vom 16. November 2023 (Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024)

Anlage 3: Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssichernden Betrages je Verkehrsunter-
nehmen und Aufteilung auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Ausgleichs
nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben
werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch
einreichen.

Mindelheim, 14. Dezember 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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Anlage 2

Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 aus Bundes- und Landesmitteln

vom 16. November 2023

I. Hinweise und Erläuterungen

Die nachfolgenden Muster-Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 basiert auf den Muster-Richtlinien zum Ausgleich von Schä-
den im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023.

Die Muster-Richtlinien wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Bundeskanzlers mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 06.11.2023 erstellt, dass die in 2023 und 2024 ent-
stehende Kostenunterdeckung paritätisch von Bund und Ländern bis zu einer Gesamthöhe von 6 Mrd.
Euro ausgeglichen wird. Dabei soll sichergestellt werden, dass die nach Maßgabe der Musterrichtlinien
ermittelten Ausgleichsbeträge in voller Höhe ausgeglichen werden und eine mögliche Finanzierungslücke
über eine moderate Anhebung des Preises des Deutschlandtickets und die Gewinnung weiterer Kundin-
nen und Kunden geschlossen wird.

Die Musterrichtlinien regeln den Ausgleich für das gesamte Jahr 2024, um den Beteiligten Sicherheit in
Bezug auf die Ausgleichsparameter zu geben. Auf dieser Grundlage besteht auch eine gesicherte Gesamt-
finanzierung für den Zeitraum vom 1. Januar bis mindestens zum 30. April 2024 bei einem Preis des
Deutschlandtickets von 49 Euro pro Monat. Daher wird den Aufgabenträgern empfohlen, ihre Umset-
zungsregelungen vorerst bis Ende April zu befristen, da bis zu diesem Zeitpunkt auch Klarheit über mögli-
che Preisanpassungen beim Deutschlandticket besteht.

Auch für den Ausgleich für 2024 ist es erforderlich und sachgerecht, die Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums
der Geltung des Deutschlandtickets des Jahres 2019 als Bezugspunkt zu verwenden.

Bei den Muster-Richtlinien wurden im Vergleich zum Jahr 2023 folgende wesentliche Anpassungen vor-
genommen:
1. Auch für den Fall, dass die Länder von der Möglichkeit Gebrauch machen, die übergangsweise An-

wendung des Deutschlandtickettarifes bis zur Umsetzung durch die zuständigen Aufgabenträger lan-
desrechtlich durch eine Tarifvorgabe sicherzustellen, erfolgt der Ausgleich gegenüber den Verkehrs-
unternehmen durch die jeweiligen Aufgabenträger als zuständige Behörden innerhalb der Instru-
mente der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels öffentlichem Dienstleistungsauftrag oder allge-
meiner Vorschrift. Aufgrund der von Bund und Ländern bereitgestellten Finanzierungsmittel für das
Deutschlandticket und der erlassenen Landesregelungen zur Tarifvorgabe des Deutschlandticketta-
rifs kann die Ausgleichsregelung des jeweils zuständigen Aufgabenträgers selbst dann zum 1. Januar
2024 erfolgen, wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen werden sollte. Die Umsetzung der
Ausgleichsregelung im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften
müsste zeitnah, spätestens aber bis zum 31. März 2024 erfolgen.

2. Bei der Fortschreibung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen 2019 von 2023 auf 2024 werden
Tarifanpassungen von 2023 auf 2024 im Altsortiment nur bis zu einer Höhe von 8 Prozent beim Aus-
gleich anerkannt. Dafür müssen auch bei einer Tarifanpassung im Altsortiment von über 8 Prozent
die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für den Ausgleich nur so in den Ausgleich eingestellt werden,
als wäre der Tarif nur um 8 Prozent erhöht worden.
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3. Die bisherige Regelung zum Ausgleich der Minderung der Erstattungsleistungen für die unentgeltli-
che Beförderung schwerbehinderter Menschen bewirkte auch einen Ausgleich dafür, dass individu-
elle Vomhundertsätze im Vergleich zum Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Grund
hierfür war, dass ein Nachweis aufgrund der Corona-Pandemie mit den dafür erforderlichen Ver-
kehrszählungen nicht geführt werden durfte.

Nunmehr kann die Veränderung des Vomhundertsatzes nicht mehr aus den nicht mehr durchführ-
baren Verkehrszählungen resultieren, weshalb ein Vergleich mit dem Vomhundertsatz für 2019 nicht
mehr sachgerecht ist. Die Regelung zum Ausgleich für das Deutschlandticket kann deshalb verein-
facht werden (siehe Nummer 5.4.2).

4. In die Verfahrensregelungen wurde eine obligatorische Regelung zu Vorauszahlungen aufgenom-
men. Dies dient der Liquiditätssicherung der Verkehrsunternehmen, die teils durch die Zwischenfi-
nanzierung auch von Ansprüchen aus der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets belastet sein
können.

5. Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognosti-
zierten Einnahmesteigerungen im Ohne-Fall aus positiven Verkehrsmengeneffekten wurden die auf
das Jahr 2023 fortgeschriebenen Soll-Fahrgeldeinnahmen zusätzlich um 1,3 Prozent gegenüber 2022
(langfristiges historisches Wachstum der Verkehrsleistung im ÖPNV (Destatis: 2004-2019: rd. 1,3 Pro-
zent p.a) erhöht. Gleiches wird für das Jahr 2024 vorgenommen. Die Richtlinien sehen aus Vereinfa-
chungsgründen in Nummer 5.4.1.1 eine den Zinseszinseffekt nicht berücksichtigende Erhöhung um
insgesamt 2,6 Prozent vor.

6. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 ab-
gesenkt, müssen bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des
Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am
01. Januar 2023 geltenden und über die durchschnittliche Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebe-
nen Preisen (vor der Einführung des Deutschlandtickets) angerechnet werden. Denn der Bund betei-
ligt sich nur an der aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden Kostenunterdeckung.
Eine Ausnahme bilden regionale oder landesweite Semestertickets, deren Preis im Solidarmodell zur
Herstellung eines angemessenen Preisabstands zum Deutschlandticket zur Sicherung des Solidarmo-
dells notwendig ist.

7. Die Berücksichtigung von zusätzlichen Vertriebsaufwendungen ist in den Musterrichtlinien für das
Jahr 2024 vorgesehen, da noch keine ausreichenden Anpassungen beim Vertrieb innerhalb der Bran-
che möglich sind und nur so möglichst viele (neue) Kundinnen und Kunden beim Deutschlandticket
angesprochen werden können. 2025 ist die Berücksichtigung zusätzlicher Vertriebsaufwendungen in
den Musterrichtlinien nicht vorgesehen. Dies ist künftig durch eine Anpassung der Vertriebsprozesse
und brancheninterne Maßnahmen zu regeln. Die Vertriebsmehrkosten sind Bestandteil der Finanzie-
rungsleistung an die Empfänger. Zur zweckentsprechenden Mittelverwendung werden diese Leistun-
gen an diejenigen Stellen ausgereicht, im Regelfall die Verkehrsunternehmen, die selbst oder durch
Vertriebsdienstleister das Deutschlandticket vertreiben.

Im Vergleich zum Jahr 2023 sind keine Regelungen mehr zur Anrechnung ersparter Provisionszahlungen
mehr in die Ausgleichsberechnung einzubeziehen. Ebenso werden keine Pauschalen für die Umstellung
der Vertriebsprozesse und Kontrollinfrastruktur mehr gewährt.



- 295 -

KABl. Nr. 51/2023

Für die zwischen den Ländern vereinbarte einheitliche Bemessung des Ausgleichs ist eine einheitliche De-
finition der ausgleichsfähigen Kostenunterdeckung erforderlich. Dafür müssen auch in 2024 unabhängig
von der konkreten verfahrensmäßigen Gestaltung durch die Länder die die Erstattungsfähigkeit regelnden
Passagen durch alle Länder übernommen werden. Darüber hinaus bedarf es im Hinblick auf die Transpa-
renz des Mittelbedarfs einheitlicher Antragsfristen, die wie auch schon für 2023 in den Muster-Richtlinien
auch für 2024 obligatorisch sind.

Die Muster-Richtlinien sind entsprechend dem Gliederungsschema einer Förderrichtlinie als Richtlinien
für Billigkeitsleistungen abgefasst. Die Umsetzung muss durch die Länder noch mit jeweils eigenen Län-
derrichtlinien und/oder -erlassen erfolgen. In Abhängigkeit von der im jeweiligen Land zu treffenden Ent-
scheidung über die verfahrensmäßige Abwicklung des Ausgleichs auf der Grundlage einer gesetzlichen
Regelung, einer Zuwendungsregelung (mit Zuwendungsbescheiden oder –verträgen) oder einer Billig-
keitsleistungsregelung sind insbesondere die verfahrensmäßigen Regelungen aus den Muster-Richtlinien
mit Ausnahme der Antragsfristen anzupassen. Dies gilt auch in Bezug auf die im jeweiligen Land zu tref-
fende Zuständigkeitsregelung für die Ausgleichsgewährung.

In den nachfolgenden Muster-Richtlinien sind auf der Grundlage dieser Hinweise hinter der Gliederungs-
nummer der Regelung Hinweise ausgebracht, ob die Regelungen

- obligatorisch wegen der Einheitlichkeit
- fakultativ

von allen Ländern zu beachten sind.

II. Musterrichtlinien
Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im
öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 in Land

XXX
(Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV 2024)

Runderlass des Ministeriums für
vom XX. November 2023

1 (fakultativ)
Rechtsgrundlage
Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang
mit der Einführung des Deutschlandtickets gewährt das Land nach Maßgabe dieser Richtlinien und § 53
der Landeshaushaltsordnung (LHO) Billigkeitsleistungen.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Leistung. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens diskriminierungsfrei im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 (obligatorisch)
Gegenstand der Billigkeitsleistungen
Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger in Land XXX, deren Ausgaben in
den Monaten Januar bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets durch den Rück-
gang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum
Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 ge-
regelten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) (VO 1370) oder aus allge-
meinen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der VO 1370 gedeckt werden können.



- 296 -

KABl. Nr. 51/2023

3
Empfänger der Billigkeitsleistung
Empfänger sind

3.1 (obligatorisch)
Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des ÖPNV-Gesetzes des Landes
XXX,

3.2 (fakultativ)
öffentlich-rechtliche Körperschaften (insbesondere Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts) als
Sammelantragsteller für die Empfänger gemäß Nummer 3.1.

3.3 (obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifanordnung)
Nur soweit das Land eine Tarifvorgabe nach Landesrecht getroffen hat und Aufgabenträger oder Aufga-
benträgerorganisationen bislang keine Regelung nach Nummer 4 getroffen haben, sind für den Zeitraum
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. März 2024 Empfänger auch öffentliche und private Verkehrsunterneh-
men, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Betriebsführer nach dem Personenbeförderungsgesetz
oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ÖPNV auf dem Gebiet des Landes und/oder aufgrund eines öf-
fentlichen Dienstleistungsauftrages Beförderungsleistungen im ÖPNV bzw. im Schienenpersonennahver-
kehr (SPNV) erbringen. Für die Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine getrennte Antragstellung und Be-
willigung für die jeweiligen Regionalbereiche zulässig.

4 (obligatorisch)
Voraussetzungen
Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie die Billigkeitsleis-
tungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender Anwendung
der Nummer 5.4 und nach den Vorgaben der VO 1370 über allgemeine Vorschriften oder öffentliche
Dienstleistungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei
weiter. Die Erlösverantwortlichen sind dabei zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnah-
meaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen,
bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprü-
che überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.

5
Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistung

5.1 (fakultativ)
Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß § 53 LHO

5.2 (obligatorisch)
Bei der Finanzierungsart handelt es sich um einen vollständigen Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der
ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben.

5.3 (fakultativ)
Die Billigkeitsleistung wird in Form einer Zuweisung bzw. eines Zuschusses gewährt.

5.4 (obligatorisch wegen Einheitlichkeit)
Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln:

5.4.1
Fahrgeldausfälle:
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Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, Beförderungsbe-
dingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die jeweiligen Tarifanpas-
sungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis De-
zember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2024 nach
Maßgabe der Nummern 5.4.1.1 und 5.4.1.2 ausgleichsfähig. Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeld-
einnahmen (ohne Umsatzsteuer).
Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung erforderlichen Daten zu
liefern. Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht berücksichtigt.

5.4.1.1
Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 hochgerech-
neten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften bzw. dem Ver-
bund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der Monate Januar bis Dezember
2019 mit den für diese Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweili-
gen Zeitraum des Jahres 2024 genehmigten Preisen zu multiplizieren. Preisanpassungen, die ab dem 1.
Januar 2024 wirksam werden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen
vorzunehmen. Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es
sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. Wenn aufgrund einer
grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich
zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahr-
geldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche
prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutsch-
landweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die hochgerechneten
Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und über die durchschnitt-
liche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortzuschreiben.
Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem mit Stand vom 1.
Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, darf für die
Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe
nur eine Steigerungsrate von 8 Prozent zu Grunde gelegt werden.

Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten
Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023 und 2024 werden die
nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen für beide Jahre um insgesamt 2,6 Prozent erhöht.
Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Ver-
änderung der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometern im Ka-
lenderjahr 2024 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 fortzu-
schreiben. Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung bzw. prozen-
tualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nummer 3.1 anzusetzen.
Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach Einnahmeaufteilung im jeweili-
gen Bundesland zum 31. Januar 2025 die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April
2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den
über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusen-
ken.
Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die hochgerechne-
ten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels
für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der ohne die Einführung des Deutsch-
landtickets gegolten hätte.
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5.4.1.2
Zur Berechnung der anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember
2024 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutsch-
landticket zu ermitteln. Für Jobtickets und das bundesweite solidarische Semesterticket zum Deutschland-
ticket sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundesein-
heitlichen Rabattierungen angewendet wurden. Die Vornahme weiterer Absetzungen von den Fahrgeld-
einnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von Vertriebsaufwendungen ist
nicht zulässig. Wurden die Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar
2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des
Ausgleichs für alle Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell
verkauften Studierendentickets alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen ggfs. den Preis des Deutsch-
landtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen.
Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der je-
weiligen Preisstufe gegenüber dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31.
Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, können für die Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen
der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde gelegt werden, die bei einer
Tarifanpassung von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären.

Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschland-
ticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmeaufteilung unter Zu-
grundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation sowie ge-
mäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen.

5.4.2
Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober
2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind die um die Tarifanpassungen gemäß Nummer 5.4.1.1
hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 bzw.
die nach Maßgabe der Nummer 5.4.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeit-
raum Januar bis Dezember 2024 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das
Jahr 2024 festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. Maßgebend sind dabei
die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten
Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nummer 5.4.1.1 für die hochge-
rechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen bzw. gemäß Nummer 5.4.1.2 für die tatsächlichen er-
stattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmeaufteilung. Ausgleichsfähig ist die Diffe-
renz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen.

5.4.3
In der Nummer 5.4.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer Aus-
gleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen.  Einsparungen der Empfänger nach 3.1 bei
Leistungen aus Allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen.

5.4.4
Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstandene Vertriebsmehr-
kosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern bzw. über diese den Verkehrsunternehmen,
die - selbst oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister - das Deutschlandticket vertreiben folgende
Pauschale gewährt:
Für jedes als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag
von 1,50 Euro gewährt. Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner
Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,20 Euro gewährt.
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Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich verkaufte Zahl von Monatsstücken Deutschlandtickets vor
Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus dem späteren Zuscheidungsbetrag im Rahmen der Einnahmeauftei-
lung rechnerisch eine andere Zahl von Tickets, so ist dies unbeachtlich.
Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem zweiten Schritt der nachfolgende Abzug vorzunehmen,
um auch vor Einführung bereits vorhandene Vertriebskosten zu berücksichtigen: Für jedes am 30. April
2023 bestehende Abonnement (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets als Chipkarte vorgenommen.
Maßgeblich ist dabei die Kundenzahl, die nach Nummer 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien zum
Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem
Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln vom 20. März 2023 für den Ausgleich
2023 ermittelt wurde. Es ist durch geeignete vertragliche Regelungen mit den für den Vertrieb beauftrag-
ten Dienstleistern sicherzustellen, dass die Pauschalen aufwandsgerecht ausgereicht werden. Führt die
Berechnung der Vertriebspauschale zu einem negativen Betrag, ist dieser nicht als Ersparnis zu berück-
sichtigen. Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben für zusätzliche Betriebsleistungen.
[nur NRW] Weiterhin kann der Empfänger innerhalb des vom Koordinierungsrat zum Deutschlandticket
festgelegten Finanzrahmens die geleisteten Ausgaben für die Einrichtung und Durchführung des EAV-
Clearings im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.,
der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem
Bundesverband SchienenNahverkehr e.V., die an die NVBW GmbH geleisteten Ausgaben für die gut-
achterliche Begleitung des Prozesses zur Neufassung eines Einnahmeaufteilungsverfahrens und an die
DeutschlandMobil 2030 GmbH geleisteten Ausgaben für bundesweites Marketing sowie für die Evaluation
des Deutschlandtickets geltend machen.

5.4.5
Die Summe der gemäß den Nummern 5.4.1 bis 5.4.4 errechneten Minderungen ist der ausgleichsfähige
Betrag.

5.4.6
Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und kön-
nen die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufga-
benträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers
erbrachten Fahrzeug-, Wagen- bzw. Zug-Kilometer des Kalenderjahres 2024 den Aufgabenträgern zuzu-
ordnen. Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung
vereinbaren.

6 (obligatorisch)
Sonstige Bestimmungen
6.1
Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nummer 4 an Verkehrsunter-
nehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets resultierenden wirt-
schaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der VO 1370
erfolgt, dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch
nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang der VO 1370 zur Anwendung kommen. Der finanzielle
Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des
Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten (Ver-
triebsmehrkosten), soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichs-
berechnung geltend gemacht werden. Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprüft, ob die Vo-
raussetzungen der Nummer 5.4.4 vorliegen. Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Ge-
genstand dieser Überkompensationskontrolle.
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6.2
Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsa-
chen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser Vor-
schrift strafbar ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

6.3
Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten für das Moni-
toring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des Koordinie-
rungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutsch-
landticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft aus
dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundes-
verband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e.V. gebil-
dete EAV-Clearingstelle gemeldet werden. Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle er-
folgt bis zum 20. Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise
erfolgt bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen inkl. tarifli-
cher Fortschreibung gemäß Musterrichtlinie erfolgt einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis
zum 20. Februar 2024; sie sind erforderlichenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.

6.4
Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten
Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. Dem
Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnah-
men der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nummer
5.4.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nummer 5.4.1.2 ermittelten tatsäch-
lichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung eines Wirt-
schaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif bzw. nach BBDB beizu-
fügen. Weiterhin ist jeder Empfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und
Abonnenten im Sinne der Nummer 5.4.1.1 zu den Stichtagen 31. Dezember 2023 und 31. Januar 2025
beizulegen. Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern.

6.5
Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der
Nummer 5.4 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. In der Regel sind die zurückgeforderten
Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. Sollte sich herausstellen, dass
der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewähr-
ten Billigkeitsleistung vorzunehmen.

6.6
Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn
der Empfänger die Auflagen nach den Nummern 6.2 bis 6.5 nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten
Frist erfüllt hat.

7
Verfahren

7.1 (obligatorisch)
Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bis zum 30. September 2024 zu stellen. Die Bewilli-
gungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. Er hat die Berechnung bzw. Schätzung der voraussicht-
lichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nummer 5.4 genannten Berechnungsmethode
zu enthalten.
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7.2 (fakultativ)
Bewilligungsbehörde ist die [Landesbehörde einfügen], in deren Bezirk der Empfänger seinen Sitz hat.
[obligatorisch bei landesrechtlicher Tarifvorgabe] Bewilligungsbehörde für Empfänger nach Nummer 3.3
ist jeweils die [Landesbehörde], die die zuständige Bewilligungsbehörde für den Empfänger nach Nummer
3.1 ist, der bis zum 31. März 2024 keine Tarifvorgabe nach Landesrecht getroffen hat.
7.3 (obligatorisch)
Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß den Nummern
5.4.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen.
Sammelanträgen von Empfängern gemäß Nummer 3.2 sind die Anträge der Empfänger gemäß Nummer
3.1 beizufügen.
Fakultativ: „Der Antrag ist formlos schriftlich oder elektronisch zu stellen.“

7.4 (Grundsatz obligatorisch, Detailabweichungen zulässig)
Der Empfänger erhält auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nummer 7.1 zu beantragenden Billigkeits-
leistung in der Regel monatliche Vorauszahlungen. Soweit hierfür kein gesondertes Verfahren mit spezi-
fischen Prognosen geregelt ist, werden die monatlichen Vorauszahlungen in Höhe von jeweils 12,5 Pro-
zent der für das Jahr 2023 vorläufig gewährten Billigkeitsleistung gewährt. Die Vorauszahlungen werden
jeweils am 20. eines Monats ausgezahlt. Im Falle von Nummer 4 leiten die Empfänger die Vorauszahlun-
gen unverzüglich weiter.

7.5 (obligatorisch)
Empfänger gemäß Nummer 3.2 haben die Billigkeitsleistungen an die Empfänger gemäß Nummer 3.1 wei-
terzuleiten und dabei sicherzustellen, dass die maßgeblichen Bestimmungen des Bewilligungsbescheides
auch den Empfängern auferlegt werden. Dies schließt ausdrücklich die Nachweisführung ein.

7.6 (fakultativ)
Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt.

8 (fakultativ)
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2026 außer Kraft.
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Anlage 3
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33 – 6421.3/2

Vollzug der Wassergesetze;
Bewilligung für das Zutageleiten von Grundwasser aus den Quellen 1 und 2
„Hungerbrunnen“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 16/3 der Gemarkung Haitzen

für die öffentliche Wasserversorgung des Marktes Ottobeuren

Die Erörterung der Einwendungen und der Stellungnahmen der Behörden im Verfahren zur Erteilung der
Bewilligung für die im Betreff genannte Gewässerbenutzung findet am

Donnerstag, 11.01.2024, 09:00 Uhr,
im Raum 104 (1. OG) des Landratsamtes Unterallgäu,

Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim,

statt.

Im Erörterungstermin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen das Vorhaben und die Stel-
lungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffe-
nen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Zutritt haben nur die Betroffenen und die Personen, die Ein-
wendungen vorgebracht haben.

Beiden Personenkreisen ist die Teilnahme freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Ein Anspruch auf Kostenersatz entsteht durch die Teilnahme nicht.

Mindelheim, 7. Dezember 2023
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

Z 3.1 - 9410

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried,

Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) i.V.m. Art. 63 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), erlässt der Zweckverband
für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2024 fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt:

Er schließt im

ERFOLGSPLAN in den Erträgen mit 1.901.500 €
in den Aufwendungen mit 1.901.500 €

und im

VERMÖGENSPLAN in den Einnahmen und Ausgaben mit 704.300 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vermö-
gensplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan
wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5

Verbandsumlagen für die Finanzierung des Erfolgsplans werden in Höhe von 450.000 € erhoben.
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§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Marktoberdorf, 7. Dezember 2023
ZWECKVERBAND FÜR DIE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT KRAFTISRIED,
LANDKREIS OSTALLGÄU

Maria Rita Zinnecker
Landrätin und Verbandsvorsitzende

II.

Die Haushaltssatzung 2024 samt ihren Anlagen kann während des ganzen Jahres zu den üblichen Öff-
nungszeiten in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried
im Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf eingesehen werden.

Alex Eder
Landrat


